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Abberufung und Neubestellung der Leitung der Stabsstelle 

Rechnungsprüfungsangelegenheiten 

 

 

Gremium Sitzungsdatum Beschlussstatus Beratungsstatus 

 

 

Kreisausschuss 12.06.2023 Empfehlungsbeschluss öffentlich 

Kreistag 13.06.2023 Entscheidung öffentlich 

 

Organisationseinheit Zentrale Dienste 

Berichterstattung     

 

Budget 01 Zentrale Verwaltung 

Produktgruppe 01.09 Rechnungsprüfungsangelegenheiten 

Produkt   

 

Haushaltsjahr  Ertrag/Einzahlung [€]   

  Aufwand/Auszahlung [€]   

  

 

Klimarelevante Auswirkungen      keine  positive  negative 

Umfang der Auswirkungen                  Erläuterung siehe Sachbericht 

______________________________________________________________________________________ 
  

 

Beschlussvorschlag 

1. Herr Kreisoberverwaltungsrat Olaf Steuber wird mit sofortiger Wirkung als Leiter der Stabsstelle 

Rechnungsprüfungsangelegenheiten abberufen. 

 

2. Frau Kreisverwaltungsrätin Susanne Kronenberg wird mit sofortiger Wirkung als Leiterin der 

Stabsstelle Rechnungsprüfungsangelegenheiten bestellt. 
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Sachbericht 

Herr Kreisoberverwaltungsrat Olaf Steuber (bisher Stelle-Nr. RPA-0010) wurde mit seiner ausdrücklichen 

Zustimmung mit Wirkung vom 01.04.2023 auf die Stelle-Nr. 10-0020 im Fachdienst Steuerungsdienst 

umgesetzt. 

 

Durch die Umsetzung ist die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben gemäß § 101 Abs. 5 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nicht mehr gewährleistet. Daher ist er mit 

sofortiger Wirkung als Leiter der Stabsstelle Rechnungsprüfungsangelegenheiten abzuberufen. 

 

Frau Kreisverwaltungsrätin Susanne Kronenberg (bisher Stelle-Nr. LK-0020) wurde mit Wirkung vom 

01.04.2023 auf die Stelle-Nr. RPA-0010 umgesetzt. Sie wurde mit den Dienstobliegenheiten der Leitung des 

Rechnungsprüfungsamtes betraut. 

 

Sie ist daher mit sofortiger Wirkung als Leiterin der Stabsstelle Rechnungsprüfungsangelegenheiten zu 

bestellen. 

 

Gemäß § 26 lit. q Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) i. V. m. § 101 Abs. 4 GO NRW 

ist der Kreistag für die Bestellung und Abberufung und der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung 

zuständig. 

 

 

 

 

 

Anlagen 

keine 
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